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Die Einschulung in den Kin-
dergarten ist ein wichtiger 
und grosser Schritt im Leben 
eines Kindes. Kinder entwi-
ckeln sich sehr unterschied-
lich und nicht in allen Berei-
chen gleich schnell. Um ein-
schätzen zu können, ob Ihr 
Kind Unterstützung braucht, 
welche Kompetenzen es mit-
bringen soll oder ob eine 
Rückstellung angezeigt ist, 
stellen wir Ihnen diesen Flyer 
zur Verfügung. 
 
Im Laufe der ersten Lebens-
jahre gewinnen die Kinder zu-
nehmend Vertrauen, sich 
von der Familie zu lösen und 
neugierig der Aussenwelt zu-
zuwenden. Sie spielen mit an-
deren Kindern und lernen so, 
sozial miteinander umzuge-
hen. Ab ca. 4 Jahren ist bei 
den meisten Kindern die Ent-
wicklung derart fortgeschrit-
ten, dass es für sie möglich ist, 
einen ganzen Vormittag mit 
einer grösseren Gruppe von 
Kindern im Kindergarten zu 
verbringen.  
Sie erlangen in diesem Alter 
die notwendigen körperli-
chen, sozio-emotionalen so-
wie intellektuellen Vorausset-
zungen, um den Herausfor-
derungen des Kindergartens 
zu begegnen. Sowohl im 
freien Spiel und Gestalten wie 
auch in geführten Sequenzen 
im Kreis ist es für das Kind 
wichtig, wach und mit allen 
Sinnen dabei zu sein, um vom 

Kindergartenalltag profitie-
ren zu können. Nebst einer 
genügend grossen Aufmerk-
samkeitsspanne ist dabei 
ebenso wichtig, dass das 
Kind einen genügend gros-
sen Wortschatz in Deutsch 
sprechen und verstehen 
kann. 
Manche Kinder brauchen für 
den Schritt in den Kindergar-
ten zusätzliche Unterstützung. 
Damit die Kindergartenein-
schulung gelingt und für die 
Kinder wie auch die Eltern ein 
positives Ereignis wird, müssen 
die folgenden Voraussetzun-
gen grösstenteils erfüllt wer-
den: 
 
 
1. Körperliche  
Voraussetzungen 
 
§ Das Kindergartenkind ist am 

Morgen wach und aufnahme-
fähig, damit es aktiv am Kin-
dergarten-Programm teilneh-
men kann. Dies setzt einen ge-
nügend langen (10-12 Stun-
den) und ungestörten Nacht-
schlaf voraus. 

§ Es nimmt zum Kraft-Tanken vor 
dem Kindergarten ein kindge-
rechtes Frühstück ein. Es 
braucht keine Schoppennah-
rung mehr. 

§ Es kann den Kindergartenweg 
zu Fuss - alleine oder anfangs 
noch in Begleitung - zurückle-
gen. 

§ Es hält den ganzen Morgen 
körperlich durch. 

§ Es kann den mitgebrachten 
Znüni selbst auspacken, essen 
und trinken. 

§ Es merkt, wenn es auf die Toi-
lette muss und kann mit kleinen 
Hilfen (z. B. Öffnen des Hosen-

knopfs) selbständig aufs WC 
gehen. Windeln benötigt es 
keine mehr. 

§ Es kann sich weitestgehend 
selbständig an- und ausziehen. 

§ Es kann sich selbständig die 
Nase putzen und die Hände 
waschen. 

§ Das Kind hat Grundfertigkeiten 
und auch schon einige Ge-
schicklichkeit im Rennen, Hüp-
fen, klettern, Treppen steigen, 
aber auch beim Malen, 
Schneiden und Kleben. 
 

 
2. Soziale und emotionale  
Voraussetzungen 
 
§ Das Kindergartenkind kann 

sich regelmässig für den gan-
zen Vormittag von seinen 
engsten Bezugspersonen tren-
nen und fühlt sich auch ohne 
diese in der Gruppe wohl. Ei-
nen Nuggi braucht es nicht 
mehr. 

§ Es versucht, seine Empfindun-
gen und Bedürfnisse für andere 
verständlich zu äussern. 

§ Es bemüht sich, in angemesse-
ner Weise Kontakt zu anderen 
Kindern und Lehrpersonen auf-
zunehmen. 

§ Es versteht (Spiel-)Regeln und 
versucht, diese anzuwenden. 

§ Es bemüht sich, Rücksicht zu 
nehmen und Konflikte ohne 
Gewalt zu lösen. 

§ Es traut sich (zu), nach einem 
Misserfolg einen neuen Ver-
such zu wagen. 

§ Es kann sich trösten lassen. 
§ Es kann warten, bis es an der 

Reihe ist. 
 

 

Informationsblatt für Eltern zur Einschulung in den Kindergarten 
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3. Intellektuelle  
Voraussetzungen 
 
§ Das Kindergartenkind interes-

siert sich für Neues und Unbe-
kanntes und freut sich über Er-
folge. 

§ Es beobachtet und kann Anlei-
tungen bei Bewegungsspielen, 
beim Basteln und Malen über-
nehmen. 

§ Es ist fähig, Erzähltes aufzuneh-
men und in Mehrwortsätzen 
wiederzugeben. 

§ Es kann einfache Aufträge ver-
stehen und ausführen. 

§ Es zeigt Ausdauer, d.h. es kann 
mehrmals pro Tag auf Auffor-
derung der Kindergartenlehr-
person 5-10 Minuten zuhören 
oder zuschauen und dabei still-
sitzen. 

§ Es kann beim Spiel verweilen, 
kann warten und abwarten 
und zeigt dabei eine gewisse 
Beharrlichkeit. 

§ Es kann sich mehrmals pro Tag 
für 5-10 Minuten auf eine Tätig-
keit konzentrieren. 

 
 
 
Unterstützung  
durch die Eltern 
 
Um die oben aufgeführten 
Voraussetzungen zu errei-
chen, ist es aus unserer Sicht 
wichtig, dass Sie… 
 
§ …das Kind viel spielen und 

basteln lassen. 
§ …das Kind mit anderen Kin-

dern zusammen Zeit ver-
bringen lassen. Dies können 
Verwandte, Nachbarskin-
der oder auch Kontakte in 
Kitas oder Spielgruppen 
sein. 

§ …mit dem Kind den Ge-
brauch von Scheren, Leim(-
stiften) oder die Haltung 
von Stiften trainieren. 

§ …das Kind zur Selbständig-
keit führen im Bereich aus- 
und anziehen, aufs WC ge-
hen, die Nase schnäuzen 
oder die Hände waschen. 

Beratung 
 
Bei Fragen rund um die be-
schriebenen Themen wen-
den Sie sich bitte an die ent-
sprechenden Fachpersonen, 
wie Ihren Kinder- oder Haus-
arzt, involvierte Förderperso-
nen oder Therapeutinnen 
oder kommen Sie auf unsere 
Kindergartenlehrpersonen zu. 
 
 
Rückstellung von der Ein-
schulung in den Kindergarten 
 
Eine Rückstellung vom Kin-
dergarteneintritt will gut über-
legt sein. Dies macht dann 
Sinn, wenn das Kind den ver-
muteten oder bestätigten 
Entwicklungsrückstand vo-
raussichtlich aufholen kann, 
so dass der Kindergartenein-
tritt im Jahr darauf gelingt. 
Wichtig ist in diesem Fall 
auch, mit den Fachpersonen 
gut zu planen, wie man das 
Kind in der Zwischenzeit best-
möglich fördern kann. 
 
 
Vorgehen für das Einreichen 
eines Rückstellungsantrages 
 
Wenn Sie für Ihr Kind eine 
Rückstellung beantragen 
möchten, müssen Sie zu Han-
den der Schulleitung der Pri-
marschule Marthalen ein 
schriftliches, begründetes 
Gesuch einreichen. Dem Ge-
such muss eine professionelle 
Einschätzung einer Fachper-
son beigelegt werden. Dabei 
kann es sich um den Kinder-
arzt, eine psychologische 
Fachperson oder eine Fach-
person aus dem Bereich der 
Früherziehung (Kita, Spiel-
gruppe o.ä.) handeln. 

Das Gesuch muss spätestens 
am 28. Februar bei der Schul-
leitung eintreffen. 
Diese prüft die Unterlagen 
und stellt Antrag an die Pri-
marschulpflege, welche auf-
grund der Unterlagen und 
des Antrags der Schulleitung 
über eine Rückstellung ent-
scheidet. 
Sie als Eltern erhalten in der 
Folge, bis spätestens Ende 
April, den Schulpflegebe-
schluss. 
 
Rechtsgrundlage dieses Vorgehens bil-
det das VSG §3 Abs. 1 sowie die VSV §34 
Abs.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bemerkung 
Dieses Infoblatt der Primarschule 
Marthalen orientiert sich stark an 
den Kriterien des Schulgesund-
heitsdienstes der Stadt Zürich. 


